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Verantwortlicher für die Umsetzung des Hygienekonzepts: 

Daniel Fischer (Tel: 0171 2686987 / 1984fischerdaniel@gmail.com) 

 

Trainingstag:  Mittwoch ab 17:00 Uhr 

Wettkampftage: Samstag ab 12:00 Uhr 

 

Zum Schutz unserer Mitglieder und einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus verpflichten wir uns, 

die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten. 

 

• Der Zutritt ist den teilnehmenden Sportlerinnen und Sportlern gestattet, sowie auch einer 

begrenzten Anzahl an Gaststätten-Besuchern, insofern es die gesetzlichen Vorgaben zulassen. 

• Beim Zugang und Verlassen der Sportanlage und bei Nutzung von Sanitärbereichen ist eine 

geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sowie eine Hände-Desinfektion durchzuführen. 

• Die zwingende Einhaltung des allgemeinen Abstandsgebotes wird in diesem Rahmen seit dem 

Inkrafttreten der 6. BaylfSMV nicht mehr vorgegeben, wird jedoch empfohlen. Gegen die 

Unterschreitung bestehen deshalb grundsätzlich keine Einwände. Dessen ungeachtet sollte 

weiterhin versucht werden, wo immer möglich, einen Mindestabstand von 1,5 Metern 

einzuhalten. 

• Bei den Waschgelegenheiten ist darauf zu achten, dass genügend Flüssigseife und 

Einmalhandtücher vorhanden sind. Ein Desinfektionsmittelspender ist im Aufenthaltsbereich 

aufzustellen. 

• In den Umkleideräumen dürfen sich maximal 2 Personen bzw. der Dusche nur 1 Person befinden. 

In den Umkleideräumen muss bei oder nach jeder Benutzung gelüftet werden. 

• Die Fenster im Gaststättenbereich sind regelmäßig zu öffnen. 

• Die Lüftung in der Kegelbahn ist zu betreiben, um einen Luftaustausch zu fördern, sowie auch ein 

Stoßlüften. Die Tür zwischen Kegelbahn und Aufenthaltsraum ist stets offen. 

• Es darf auf allen Bahnen trainiert werden, es ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand 

immer eingehalten wird. Es ist auch kontaktloser Wettkampfbetrieb möglich. 

• Der Aufenthalt im öffentlichen Raum hinter den Kegelbahnen ist in Gruppen gemäß der 

Gaststättenverordnung gestattet. Der Mindestabstand zwischen den Gruppen ist unbedingt 

einzuhalten. 

• Trainer dürfen coachen; es ist jedoch unbedingt das Abstandsgebot einzuhalten, daher ist die 

Coaching-Zone auf den Bereich am Bedienpult begrenzt. Coaching in der Bahn ist nicht gestattet. 

Jubel- und Anfeuerungsrufe sind soweit es geht zu vermeiden. 

• Die Kugeln dürfen auf allen Kugelrückläufen aufgelegt werden und von den Sportlern*innen 

genutzt werden. Sie können auf jede Bahn mitgenommen werden und müssen nach Beendigung 
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eines 100/120/200 Wurf Durchgangs desinfiziert werden. Hierfür werden Desinfektionstücher 

auf den Kugelrücklaufkasten gelegt. 

• Zur Ablage von persönlichen Gegenständen kann ein Stuhl benutzt werden, der bei jedem 

Bahnwechsel mitgenommen wird und am Ende gesäubert und desinfiziert wird. 

• Die Handschwämme an den Kugelrückläufen sind zu entfernen. 

• Bedienpulte sind ebenfalls nach jedem Trainingsdurchgang / Wettkampf zu desinfizieren. 

• Die Sportlerinnen und Sportler sind angehalten, ihren Aufenthalt in der Sportanlage möglichst 

kurz zu halten. Ein Aufenthalt im Gaststättenbereich ist zulässig. 

• Das Hygienekonzept ist in der Sportanlage gut sichtbar anzubringen. 

• Die Anwesenden sind vom Verantwortlichen auf das bestehende Hygienekonzept hinzuweisen. 

Auch auf das vom BSKV veröffentlichte und ausliegende Handlungs- und Hygienekonzept wird 

hingewiesen. 

 

• Ab einem Inzidenzwert von 35 wird die 3G-Regel angewendet. Im Falle eines fehlenden 

Nachweises wird der betroffenen Person der Zutritt in die Anlage untersagt. Für jedes Training 

und für jeden Wettkampf ist vom Verantwortlichen vor Ort eine Anwesenheitsliste mit Namen, 

Kontaktdaten, Datum und Zeitraum zu führen. Die Daten werden nach Ablauf eines Monats 

vernichtet. Ebenso besteht die Möglichkeit sich über die LUCA-App zu registrieren, ein 

entsprechender QR-Code ist mehrfach ausgehangen. 

 

• Der Verantwortliche kontrolliert die Einhaltung des Hygienekonzepts. 

 

Es ist selbstverständlich, dass nur Personen am Trainings- und Wettkampfbetrieb teilnehmen dürfen, die 

➢ Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome der SARS-CoV-2-Infektion aufweisen 

➢ In den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf  SARS-CoV-2 

getestet wurde. 

Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 

Auffordern von Mitgliedern mit entsprechenden Symptomen, das Sportstättengelände zu verlassen bzw. 

zuhause zu bleiben. Aufforderung an die betroffenen Personen, sich umgehend an einen Arzt oder das 

Gesundheitsamt zu wenden. Treffen von Regelungen im Rahmen der Pandemieplanung, um bei 

bestätigten Infektionen Personen zu ermitteln und zu informieren, bei denen durch den Kontakt mit der 

infizierten Person ebenfalls ein Infektionsrisiko besteht. 
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   Daniel Fischer        Goldkronach, 11.09.2021 

   Sportwart 


